
541 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht und Antrag 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Beteiligung der sozialen Krankenver
sicherung am Krankenanstalten-Zusammenar-

beitsfonds : 

Die Abgeordneten Hoc h mai r, Pro b s t und 
Dipl.-Kfm. Dr. S t u m m voll haben im Zuge der 
Beratungen über den Selbständigen Antrag 122/ A 
der Abgeordneten Hoc h mai r, Pro b s t, Dipl.
Kfm. Dr. S t u m m v 0 1 i und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz über die Errichtung eines Kran
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds in der Sitzung 
des' Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 
am 18. Jänner 1985 einen Antrag gemäß § 27 Abs. 1 
des Geschäftsordnungsgesetzes betreffend den Ent
wurf eines Bundesgesetzes über die Beteiligung der 
sozialen Krankenversicherung am Krankenanstal
ten-Zusammenarbeitsfonds eingebracht und wie 
folgt begründet: 

Zwischen dem Bund und den Ländern ist mit 
Wirkung ab 1. Jänner 1985 eine neue (dritte) Ver
einbarung über die Errichtung eines Krankenan
stalten-Zusammenarbeitsfonds getroffen worden. 
Diese Vereinbarung sieht unter anderem vor, daß 
die Krankenversicherungsträger neben ihren auch 
weiterhin zu leistenden Überweisungen gemäß 
§ 447 f des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes zusätzliche Mittel in den Krankenanstalten
Zusammenarbeitsfonds . einbringen. Für das Jahr 
1985 sind hiefür 880 Millionen Schilling, für 1986 
eine Milliarde Schilling und für 1987 1,16 Milliar-
den Schilling vorgesehen. . 

Die Gebietskrankenkassen, die Versicherungsan
stalt des Österreichischen Bergbaues und die Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
sollen in diesem Zusammenhang zu ihredinanziel
len Entlastung finanzielle Unterstützungen (Stütz
beträge) aus der Rücklage des Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger gemäß § 447 a Abs. 5 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes erhal
ten. Hiefur sind insgesamt 300 Millionen Schilling 
vorgesehen, deren endgültige Abrechnung nach 

dem End~ der nunmehrigen Dauer des Krankenan
stalten-Zusammenarbeitsfonds vorgenommen wer
den soll. 

Die zusätzlichen Überweisungen der Kranken
versicherungsträger an den Krankenanstalten
Zusammenarbeitsfonds (im Wege des Ausgleic~s
fonds' der Krankenversicherungsträger) werden Im 
Gegensat~. zu bisher nicht bloß nac~. dem V er~ält
nis der Uberweisungen der Verslcherungstrager 
gemäß § 447 f des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, sond~~n zu .gleichen Te.~len nach 
dem Verhältnis der Uberwelsungen gemaß § 447 f 
des Allgemeinen Sozialversic~erung~gesetzes und 
nach dem Verhältnis aller BeItragseInnahmen auf 
die Institute aufgeteilt. Dadurch wird b~wirkt, da~ 
die eigentliche finanzielle Grundlage dl~ser VersI
cherungsträger, nämlich die Beitra~seInnahmen, 
besser bei der Auf teilung der zusätzhchen Ausga
ben berücksichtigt wird. 

Die bisher geltenden Bestimmungen über die 
Überweisungen an den Krankenanstalten-Zu~am
menarbeitsfonds in § 447 f Abs. 7 des AllgemeInen 
Sozialversicherungsgesetzes, welche im Bundesge
setz BGBI. Nr. 121/1983 bis 31. Dezember 1984 
befristet waren (Art. N Abs. 2 des Gesetzes), müs
sen angesichts der neuen Vereinbarung über den 
Krankenanstalten -Zusammenarbeitsfonds ebenfalls 
neu geschaffen werden. Diesem Zweck dient die 
Änderung des Allgemeineri Sozialversicherungs~e
setzes in Art. I des Gesetzentwurfes. Darüber hIn
aus bedürfen die zusätzlichen Überweisungen, die 
Auszahlung der Stützbeträge und dieAufteilun~ 
bei der Zahlungen auf die einzelnen K:ankenversl
cherungsträger entsprechende~ ge~etzhch~r Rege
lungen. Diese Maßnahmen SInd Im vorhegenden 
Gesetzentwurf verankert. 

Die Bestimmungen des Art. IV tragen dem 
Art. 30 Abs.6 der Vereinbarung gemaß Art. 15 a 
B-VG Rechnung. 

Nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Hoc h mai r, Dipl.-Kfm. Dr. S tu m m ': oll und 
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Pro b s t sowie des Bundesministers für Gesund
heit und Umweltschutz Dr. S t e y r e r wurde der 
Gesetzentwurf einstimmig angenommen. Zum 
Berichterstatter für das Haus wurde Abgeordneter. 
Dipl.-Ing. Dr. K e p p e I müll e r gewählt. 

Dipl.-Ing. Dr. Keppelmüller 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt
schutz stellt somit den An t rag, der Nationalrat 

. '. wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t - ,. 
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilet\. 

Wien, 1985 01 18 

Dr. Marga Hubinek 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxxxxxxxx 1985, 
über die fmanzielle Beteiligung der Träger der 
sozialen Krankenversicherung am Krankenan

stalten-Zusammenarheitsfonds 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 484/1984, wird geändert 
wie folgt: 

§ 447 f Abs. 7 vorletzter Satz lautet: 

"Dieses Sondervermögen ist nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die 
Errichtung eines Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds zu überweisen." 

Artikel 11 

Zusätzliche Überweisungen an den Ausgleichsfonds 
der Krankenversicherungsträger 

z 

(1) Die in § 447 f Abs. 1, Abs. 5 und Abs. 6. des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bezeich
neten Träger der Krankenversicherung haben I 

neben den im § 447 f des Allgemeinen Sozialversi-
. cherungsgesetzes geregelten Überweisungen an 
den Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträ
ger zusätzlich für das Geschäftsjahr 1985 einen 
weiteren Betrag von insgesamt 880 Millionen Schil
ling, für das' Geschäftsjahr 1986 einen weiteren 
Betrag von insgesamt einer Milliarde Schilling und 
für das Geschäftsjahr 1987 einen weiteren Betrag 
von insgesamt 1,16 Milliarden Schilling an den' 
beim Hauptverband der österreichischen Sozialver
sicherungsträger errichteten Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger zu überweisen. 

(2) Der auf den einzelnen Träger der Kranken
versicherung entfallende Anteil an den zusätzlichen 
Überweisungen gemäß Abs. 1 ist durch einen 
Schlüssel zu bestimmen, den der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger für 
jedes Geschäftsjahr festzusetzen hat. Dieser Schlüs
sel hat zu gleichen Teilen 

a) dem Verhältnis der Überweisungen gemäß 
§ 447 f des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes, 

b) dem Verhältnis der Erträge an Beiträgen zur 
Krankenversicherung 

zu entsprechen. Als Beiträge zur Krankenversiche
rung gelten die gesamten Beitragseinnahmen ein
schließlich des Bundesbeitrages bei der Sozialversi
cherungsanstalt der Bauern, jedoch nicht der 
Ertrag aus dem Beitragszuschlag für erweiterte 
Heilbehandlung. 

(3) Die Beträge sind am Ende eines jeden Kalen
dervierteljahres mit je einem Viertel des Jahresbe
trages vorschußweise fällig. Die Höhe der vor
schußweisen Zahlungen hat sich nach einem vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger festgesetzten vorläufigen Schlüssel zu 
richten, welcher gemäß Abs. 2 unter Zugrundele
gung der Daten jenes Geschäftsjahres zu berechnen 
ist, das zwei Jahre vor dem Jahr liegt, für das die 
Überweisung gemäß Abs. 1 vorzunehmen ist. Der 
Ausgleich ist nach Maßgabe des Schlüssels nach 
Abs. 2 bis Ende Juni des folgenden Geschäftsjahres 
vorzunehmen. 

(4) Im übrigen ist § 447 f des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes entsprechend anzu
wenden. 

Artikel III 

Stützbeträge aus dem Ausgleichsfonds der Kran
kenversicherungsträger 

(1) Die Gebietskrankenkassen, die Versiche
rungsansta�t des österreich ischen Bergbaues und. 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft als Träger der Krankenversicherung 
erhalten aus der Rücklage des Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger gemäß Abs. 3 für das 
Geschäftsjahr 1987 Stützbeträge von insgesamt 
300 Millionen Schilling. 

(2) Der jedem Träger der Krankenversicherung 
gemäß Abs. 1 gebührende Anteil an den Stütz~.eträ:' 
gen richtet sich nach dem Verhältnis seiner Uber
weisungen gemäß Art. 11 Abs. 2 an den Ausgleichs
fonds der Krankenversicherungsträger zur Gesamt
überweisung aller im Abs. 1 bezeichneten Träger 
der Krankenversicherung in den Jahren 1985 bis 
1987. Der Stützbetrag ist bis Ende Juni 1987 auf 
<;ler Basis der Überweisungen in den Jahren 1985 
und 1986 zu bevorschussen, die endgültige Abrech
nung ist bis Ende Juni 1988 vorzunehmen. 
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(3) Aus der Rücklage gemäß § 447 a Abs. 5 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind 
jeweils am 1. April der Jahre 1985 bis 1987 je 
100 Millionen Schilling einer gesondenen Rück
lage zuzuführen. Diese Rücklage ist ausschließlich 
für die StütZbeträgegemäß Abs. 1 zu verwenden. 

Artikel IV 

Jahresausgleichszahlung an Rechtsträger von Kran
kenanstalten 

(1) Wenn in einem Finanzjahr die Zahl jener in 
den Krankenanstalten im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Bundesgesetzes über die Errichtung eines Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBI. Nr. XXI 
1985, auf Rechnung eines Krankenversicherungs
trägers geleisteten Pflege tage unter die Anzahl der 
entsprechenden Pflegetage des Jahres 1984 sinkt, 
hat der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger den Rechtsträgern der Kran
kenanstalten' bei denen ein solches Sinken der Zahl 
der genannten Pflegetage eingetreten ist, eine Jah
resausgleichszahlung in der Höhe der Differenz 
zwischen den von allen Krankenanstalten tatsäch
lich geleisteten Pflegetagen und der Zahl der ent
sprechenden Pflegetage des Jahres 1984 zu leisten. 
Diese Jahresausgleichszahlung ist aber um die Auf
wendungen der Krankenversicherungsträger für 
solche Pflegetage zu vermindern, die dadurch ent
standen sind, daß in einer Krankenanstalt die 
Anzahl der Betten erhöht wurde, obwohl diesbe
züglich kein einstimmiger Beschluß in der Fonds
versammlung des Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds zustande gekommen ist. 

(2) Die Auf teilung dieser Jahresausgleichszah
lung hat auf die Rechtsträger der genannten Kran
kenanstalten im Verhältnis ihrer Pflegetagevermin
derung und entsprechend den für sie gültigen Pfle
ge gebühren ersätzen zu erfolgen; Die Abwicklung 
der Jahresausgleichszahlung hat durch die 
Geschäftsstelle des Krankenanstalten-Zusammen
arbeitsfonds zu erfolgen, und zwar auch für das 
Jahr vor dem Außerkrafttreten dieser Vereinba
rung. Der für die Jahresausgleichszahlung erfor
derliche Betrag ist von allen Krankenversicherungs
trägern im Verhältnis des Schlüssels gemäß Art. 11 
Abs. 2 aufzubringen. Den dem Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträger angehörenden Kran
kenversicherungsträgern ist- ihr Aufwand für die 
Jahresausgleichszahlung aus Mitteln der Rücklage 
gemäß § 447 a Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes zu ersetzen. 

Artikel V 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 
in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt gemeinsam mit der 
zwischen dem Bund und den Ländern geschlosse
nen Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die 
Krankenanstaltenfinanzierung und die Dotierung 
des Wasserwinschaftsfonds BGBI. Nr. XX/1985 
außer Kraft. 

Artikel VI 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 
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